
 

 

 

Krankenhausplanung NRW: Setzt sich das Land weitgehend durch? 

Das Land NRW lässt verlauten, dass es sich in Gerichtsverfahren zur Krankenhausplanung 

weitgehend durchsetzen würde: 

Nordrhein-Westfalen: NRW-Krankenhausplan setzt sich vor Gericht weitgehend durch - ntv.de 

Die Behauptung ist gewagt und wird der Bedeutung der Verfahren nicht gerecht:  

Gewagt ist die Behauptung, weil die ganz überwiegende Zahl der Verfahren noch nicht abge-

schlossen ist. Endgültige Entscheidungen in Hauptsacheverfahren gibt es, soweit ersichtlich, 

noch keine. Von den Eilverfahren, in denen vorläufig entschieden wurde, sind nur diejenigen 

beendet, zu denen das OVG NRW eine Entscheidung getroffen hat oder die sich in sonstiger 

Weise erledigt haben. In der Presse wird hierzu mitgeteilt, dass 72 Verfahren anhängig wären 

von denen "nur" 17 von Krankenhäusern gewonnen wären. Ob die letztgenannte Zahl tatsäch-

lich vom OVG NRW beschiedene Fälle meint, ist zweifelhaft, sei aber dahingestellt. Zudem 

geben die 17 Fälle den Sachverhalt nur verkürzt wieder: Es sind möglicherweise Verfahren 

gemeint, in denen das Gericht einen Beschluss abgesetzt, also entschieden und das Kranken-

haus gewonnen hat. Teilweise setzt das Land NRW jedoch im Laufe des Verfahrens den So-

fortvollzug selbst aus, so dass sich das Eilverfahren auf diese Weise erledigt und das Kran-

kenhaus kann die Leistungen weiter erbringen. Diese Verfahren zählten in der MAGS-Statistik 

u. U. nicht als „gewonnene Verfahren“, obwohl sie letztlich in der Sache dasselbe Ergebnis für 

die Krankenhäuser haben. Doch selbst die 17 von den Krankenhäusern gewonnenen Verfah-

ren wären eine Quote von 19%. Das wäre für NRW überdurchschnittlich hoch, denn in NRW 

obsiegen die Behörden nach der letzten veröffentlichten Statistik in 86% aller Eilverfahren voll-

ständig und in 91% aller Eilverfahren ganz oder in Teilen.  

Ein Obsiegen des Landes NRW von "bloß" 81% in der Krankenhausplanung wäre also ein 

außergewöhnlich niedriger Wert, der zeigt, dass weit überdurchschnittlicher Korrekturbedarf 

bestünde. Übertragen auf alle Entscheidungen würde das bedeuten, dass in ca. 20 % der 

Planungsentscheidungen der bestehende Bedarf nicht gedeckt würde oder die mögliche Qua-

lität unterschritten wird, weil nicht das bestmögliche Krankenhaus ausgewählt würde. Das 

wäre in der Fläche betrachtet, ein - vorsichtig gesagt - unbefriedigendes Ergebnis. Alleine: Ob 

die Zahlen überhaupt zutreffen, ist offen und eine Übertragbarkeit der Ergebnisse aus Ge-

richtsverfahren auf die Entscheidungen in der Fläche ist nicht ohne Weiteres berechtigt.  

Diese Zahlenspiele können und sollten aber auch dahinstehen, denn sicher ist, dass Korrek-

turbedarf und Diskussionsbedarf bestehen. Das bestätigen bereits die eigenen, in der Kanzlei 

abgeschlossenen Verfahren. Für sechs Leistungsgruppen verschiedener Einrichtungen hat 

das Land aufgrund unserer Einlassungen eine Gerichtsentscheidung im Eilrechtsschutz vor-

weggenommen und die Vollziehung zugunsten der Krankenhäuser ausgesetzt, so dass die 



betroffenen Krankenhäuser die Leistungen bis zum Abschluss des Hauptsacheverfahrens wei-

ter erbringen dürfen. In gleicher Zahl wurden Leistungsgruppen bei Krankenhäusern vom OVG 

NRW endgültig ablehnend entschieden, in einem Fall hat ein VG für eine Leistungsgruppe 

ablehnend entschieden und die Verfahren wurden nicht weitergeführt und in einem Fall wurde 

für eine Leistungsgruppe der Antrag zurückgenommen. Das wäre jenseits Rücknahmen und 

Rechtsmittelverzicht eine Quote von 50%. Ansonsten sind sämtliche weiteren Verfahren in 

unserem Hause offen, wobei in erster Instanz für drei Leistungsgruppen die Vollzugsausset-

zung durch das VG vorgenommen wurde und in einem weiteren Fall für sieben Leistungsgrup-

pen wenigstens eine vorübergehende Aussetzung erreicht worden war. 

Zudem ist festzustellen, dass auch in der Sache noch viel im Fluss ist. Bei der Bedarfsbemes-

sung ist das OVG NRW auf die Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichtes einge-

schwenkt, was dazu geführt hat, dass die Bedarfsbestimmung zumindest für die LG 7.2, 8.1 

und 16.1 generell nachgebessert werden müsste. Würde zudem zukünftig auch noch die kon-

krete Bedarfsbestimmung vor Ort näher durchleuchtet, wird der Korrekturbedarf noch weiter 

ausgreifen. In Sachen Auswahlentscheidung wird zudem noch jenseits der Maßgaben des 

Bundesverwaltungsgerichtes entschieden und gerichtlich in Teilen ein an Willkür grenzender 

Modus zugrunde gelegt, weil die Hinzunahme an ungeschriebenen Auswahlkriterien, erfolgt 

sie durch das Land, nahezu ausnahmslos gebilligt wird, übergeht das Land Kriterien gleicher 

oder besserer Güte, dies ebenso ausnahmslos gebilligt wird. Mit diesem Modus lässt sich na-

hezu jegliche Entscheidung rechtfertigen. Alleine geht die Orientierung an den Zielen der Kran-

kenhausplanung verloren. Wird dieser Algorithmus in Frage gestellt und die Maßgaben des 

Bundesverwaltungsgerichtes befolgt, werden noch weitere Entscheidungen aufgehoben wer-

den müssen. Zudem bedarf die Bedeutung von Fallzahlen der sachverständigen Durchleuch-

tung, der sie voraussichtlich nicht in allen Fällen Stand halten wird. Weiterhin bleiben erhebli-

che Anhörungsmängel, deren Rechtfertigung nach wie vor nicht überzeugend gelingt. Schließ-

lich harrt auch die Bedeutung der sofortigen Vollziehbarkeit der Begründung. Hier vermögen 

die Darlegungen der Gerichte nicht zu überzeugen. Geboten sind Argumente, die über das 

reine Interesse an der Planungsentscheidung als solche hinausgehen. Zu erwarten sind also 

Darstellung von Umständen, nach denen ein Zuwarten bis zur Hauptsacheentscheidung zu 

Nachteilen führt, die gewichtiger als die Nachteile sind, die aus dem sofortigen Vollzug folgen. 

Solche Argumente sind bisher nicht vorgetragen und nicht ersichtlich.   

Mithin: es ist noch viel zu tun und mit Sicherheit greift der der Blick auf etwaige Quoten im 

Obsiegen oder Unterliegen zu kurz. Zum einen ist das Ergebnis bei dem Blick auf die Quoten 

für das Land wenig schmeichelhaft. Zum anderen ist jeder Fall für sich zu betrachten. Ein 

Operateur vermag einen Behandlungsfehler nicht damit zu rechtfertigen, dass neun andere 

Patienten die gleiche Operation überlebt haben. Hier geht es um vermeidbare Fehler. Auch ist 

die Sicherung eines angemessenen Zugangs zur Krankenhausversorgung kein "Spiel" zwi-

schen Behörden und Krankenhäusern, bei dem jede Seite quasi "ins Risiko" geht und einmal 

schaut, was die gerichtliche Kontrolle ergibt und wie sich die Versorgungssituation bei Umset-

zung der behördlichen Entscheidungen entwickelt. Vor allem hätte gerade wegen der soforti-

gen Vollziehbarkeit und deren Risiken, irreversible Schäden in der Versorgung anzurichten, 

im Zweifel zugunsten der Aufrechterhaltung der Versorgung entschieden werden müssen; um 



dann - sind die Erkenntnisse besser - schrittweise abzubauen oder innezuhalten. Stattdessen 

Entscheidungen über das sprichwörtliche "Knie zu brechen" und dabei Defizite sehenden Au-

ges in Kauf zu nehmen, kann umso weniger überzeugen, je länger die Verfahren dauern, weil 

sich mehr und mehr zeigt, dass die empirischen und analytischen Grundlagen nicht nur im 

Einzelfall erhebliche Aufbesserungen bedürfen.  

Hier kann man nur hoffen, dass für das KHVVG und das KHAG in den übrigen Bundesländern 

der Abgewogenheit und stufenweisen Entscheidungen der Vorrang eingeräumt wird. Kranken-

hausplanerische Anpassungen müssen sein, der genaue Blick auf das, was tatsächlich Ge-

winn bringt und was mehr Schaden als Nutzen anrichtet, aber auch. In NRW dauert das Ringen 

darum an und die Zahlen zeigen, wie nötig das ist.  
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